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Synopse
Gegenüberstellung der Änderungen in den  allgemeinen und produkt
bezogenen Vertragsunterlagen für das ebase Depot und Konten bei der 
FNZ Bank AG für Privatanleger

Im Folgenden werden die Änderungen in den allgemeinen und produktbezogenen Vertragsunterlagen für das  
ebase Depot und Konten (nachfolgend „Investmentdepot“ genannt) dargestellt. 

In der linken Spalte finden Sie den Punkt, der in der jeweils benannten Unterlage geändert wird.  
In der mittleren Spalte wird die bisherige vertragliche Regelung aufgeführt. In der rechten Spalte ist die neue vertragliche 
Regelung enthalten, die ab 01. Januar 2024 gültig ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank AG werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu

29.3 Einlagensicherungs-
fonds

Die FNZ Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Die-
ser sichert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin 
vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- 
oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis 
zur folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):

• (a)  (i) 5 Mio. € für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 
unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Mio. € für nichtfinan-
zielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in § 
6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter 
Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % der 
Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, 
wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25 % des Kern-
kapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. 
Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel 
regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensi-
cherungsfonds.

• (b)   Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 30 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Un-
terabsatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.

• (c)  Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 10 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unter-
absatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.

Die FNZ Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Die-
ser sichert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin 
vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- 
oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis 
zur folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):

• (a)  (i) 5 Mio. € für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 
unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Mio. € für nichtfinan-
zielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in § 
6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter 
Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % der 
Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, 
wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25 % des Kern-
kapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. 
Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel 
regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensi-
cherungsfonds.

• (b)   Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 30 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Un-
terabsatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.

• (c)  Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 10 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unter-
absatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.



Absatz/Punkt Bisher Neu

• (d)  Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesi-
chert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Siche-
rungsgrenzen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, pro-
longiert wird oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann 
oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstel-
len übertragen wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 
2022 begründet oder prolongiert werden, gelten die jeweils neu-
en Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
FNZ Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mit-
geteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abge-
rufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der 
FNZ Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Un-
ternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskör-
perschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschrei-
bungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (b) (ii), (c) (ii) und (d)
(ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie 
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldverschrei-
bungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht 
geschützt.

• (d)  Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesi-
chert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Siche-
rungsgrenzen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, pro-
longiert wird oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann 
oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstel-
len übertragen wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 
2022 begründet oder prolongiert werden, gelten die jeweils neu-
en Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
FNZ Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mit-
geteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abge-
rufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der 
FNZ Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Un-
ternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskör-
perschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschrei-
bungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (a) (ii), (b) (ii), (c)(ii) 
und (d)(ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten 
sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldver-
schreibungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts 
nicht geschützt.
29.4 Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen 
die FNZ Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um 
Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.
29.5 Auskunftserteilung
Die FNZ Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem 
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

30 Beschwerde- und alter-
native Streitbeilegungsver-
fahren

30.1 Ombudsmann

30.2 Europäische On-
line-Streitbelegungsplatt-
form

31 Beschwerdestelle

31.1 Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsauf-
sicht

31.2 Bank

Die FNZ Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrauchersch-
lichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“  (www.bankenom-
budsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beile-
gung einer Streitigkeit mit der FNZ Bank den Ombudsmann der privaten 
Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit 
über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675 f BGB), können auch Kun-
den, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Ban-
ken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlich-
tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder unter www.bankenverband.de 
 abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher 
Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax +49 30 1663-3169, 
E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten

Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) 
errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtli-
che Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der 
EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

Für den Kunden besteht daneben die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, BA 35, 53117 
Bonn, über Verstöße der FNZ Bank gegen das Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz (ZAG), die §§ 675 c bis 676 c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

Zudem hat der Kunde jederzeit die Möglichkeit, sich schriftlich bzw. elek-
tronisch (z. B. per E-Mail unter service@fnz.de an die FNZ Bank AG, 
80218 München oder per Fax +49 89 45460 - 892 zu wenden.

30  Beschwerdemöglichkeiten / Ombudsmannverfahren   

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten: 

• Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die E-Mail Adresse 
service@fnz.de, an die Adresse FNZ Bank AG, 80218 München 
oder an die Faxnummer  +49 89 45460 - 892 der FNZ Bank wenden. 
Die FNZ Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, 
bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels 
Brief, Telefax oder E-Mail).

• Die FNZ Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungs- stelle „Ombudsmann der privaten Banken“  
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die 
Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der FNZ Bank den 
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwer-
degegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag 
(§ 675 f BGB), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, 
den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.
banken- verband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform 
(z.B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des Ombuds-
manns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail:   
schlichtung@bdb.de, zu richten.

• Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
über Verstöße der FNZ Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

• Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform 
(OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für 
die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträ-
gen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

 



Sonderbedingungen für Konten 
Im den Sonderbedingungen für Konten werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu
Wesentliche Leistungs-
merkmale

Die FNZ Bank AG richtet dem Kunden eines Depotprodukts wie bspw. 
eines Investmentdepots oder Wertpapierdepots (nachfolgend „Depot“ 
genannt) automatisch ein Konto flex ein. Das Konto flex kann nicht se-
parat, d. h., nicht ohne ein Depotprodukt eröffnet werden. Eine Einrich-
tung des Konto flex erfolgt grundsätzlich nicht, wenn bereits ein Konto 
flex besteht. Es ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung 
(Kontokorrent) geführtes Abwicklungskonto ohne Mindestanlagesum-
me. Das Guthaben auf dem Konto flex ist täglich fällig.

Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Gut haben gemäß den Regelungen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis für Konten bei der FNZ Bank AG (nachfolgend „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ genannt) pro Konto (Konto flex/Tagesgeldkonto) 
ein Verwahrentgelt zu berechnen und abzurechnen.

Die FNZ Bank AG richtet dem Kunden eines Depotprodukts wie bspw. 
eines Investmentdepots oder Wertpapierdepots (nachfolgend „Depot“ 
genannt) automatisch ein Konto flex ein. Das Konto flex kann nicht se-
parat, d. h., nicht ohne ein Depotprodukt eröffnet werden. Eine Einrich-
tung des Konto flex erfolgt grundsätzlich nicht, wenn bereits ein Konto 
flex besteht. Es ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung 
(Kontokorrent) geführtes Abwicklungskonto ohne Mindestanlagesum-
me. Das Guthaben auf dem Konto flex ist täglich fällig.

entfällt

Verwahrentgelt Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Guthaben gemäß den Regelun gen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis pro Konto (Konto flex/Tagesgeldkonto) ein Verwahrentgelt 
zu berechnen und abzurechnen.

entfällt

Regelungen zum 
Tagesgeldkonto
Kontovertrag

Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos kann mit dem Formular „Kon-
toeröffnungs- antrag“ beantragt werden. Das Tagesgeldkonto kann 
ausschließlich in Verbin- dung mit einem Konto flex geführt werden. 
Sofern bereits ein Konto flex bei der FNZ Bank besteht, kann die Be-
antragung zur Einrichtung eines Tagesgeldkontos auch online erfolgen, 
gemäß Punkt „Rahmenvereinbarung für die Eröffnung von Tages- oder 
Festgeldkonten bei bestehendem Konto flex bei der FNZ Bank“ der 
Kontobedingungen.

Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Gut haben gemäß den Regelungen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis pro Konto (Konto flex/Tagesgeldkonto) ein Verwahrentgelt 
zu berechnen und abzurechnen.

Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos kann mit dem Formular „Kon-
toeröffnungs- antrag“ beantragt werden. Das Tagesgeldkonto kann 
ausschließlich in Verbin- dung mit einem Konto flex geführt werden. 
Sofern bereits ein Konto flex bei der FNZ Bank besteht, kann die Be-
antragung zur Einrichtung eines Tagesgeldkontos auch online erfolgen, 
gemäß Punkt „Rahmenvereinbarung für die Eröffnung von Tages- oder 
Festgeldkonten bei bestehendem Konto flex bei der FNZ Bank“ der 
Kontobedingungen.

entfällt

Wesentliche Leistungs-
merkmale

Das Tagesgeldkonto ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung 
(Kon- tokorrent) geführtes Konto mit täglicher Fälligkeit und variabler 
Guthabenver zinsung zum Zweck der kurzfristigen Liquiditätsanlage. Es 
gibt keine Mindestan- lagesumme. Das Tagesgeldkonto dient nicht der 
Abwicklung von allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen und bietet 
somit keine Zahlungsverkehrsfunk tionen. Die Zinsen für das Tages-
geldkonto wird die FNZ Bank grundsätzlich dem Konto flex gutschrei-
ben.

Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Gut haben gemäß den Regelungen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis pro Konto (Konto flex/Tagesgeldkonto) ein Verwahrentgelt 
zu berechnen und abzurechnen.

Das Tagesgeldkonto ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung 
(Kon- tokorrent) geführtes Konto mit täglicher Fälligkeit und variabler 
Guthabenver zinsung zum Zweck der kurzfristigen Liquiditätsanlage. Es 
gibt keine Mindestan- lagesumme. Das Tagesgeldkonto dient nicht der 
Abwicklung von allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen und bietet 
somit keine Zahlungsverkehrsfunk tionen. Die Zinsen für das Tages-
geldkonto wird die FNZ Bank grundsätzlich dem Konto flex gutschrei-
ben.

entfällt

Verwahrentgelt Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Guthaben gemäß den Regelungen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis pro Konto (Konto flex/Tagesgeldkonto) ein Verwahr entgelt 
zu berechnen und abzurechnen. 

entfällt

Regelungen zum Fest-
geldkonto 
Wesentliche Leistungs-
merkmale

Das Festgeldkonto dient dem Zweck der zeitlich befristeten Termin-
einlage mit einer einmaligen Einzahlung am Anfang der Festlaufzeit. 
Die jeweils aktuell gültige Mindestanlagehöhe für das Festgeldkonto ist 
unter www.fnz.de veröffentlicht bzw. kann telefonisch bei der FNZ Bank 
erfragt werden. Das Festgeldkonto dient nicht der Abwicklung von 
allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen und bietet somit keine Zah-
lungsverkehrsfunktionen. Ein Verwahrentgelt wird für eine Festgeldan-
lage nicht berechnet.

Das Festgeldkonto dient dem Zweck der zeitlich befristeten Termin-
einlage mit einer einmaligen Einzahlung am Anfang der Festlaufzeit. 
Die jeweils aktuell gültige Mindestanlagehöhe für das Festgeldkonto ist 
unter www.fnz.de veröffentlicht bzw. kann telefonisch bei der FNZ Bank 
erfragt werden. Das Festgeldkonto dient nicht der Abwicklung von 
allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen und bietet somit keine Zah-
lungsverkehrsfunktionen. 



Depotführungsent-
gelte
1 Depotführungsentgelt  
für das Investmentdepot
 mit Konto flex

(Investmentdepot mit Konto flex als Abwicklungskonto und Online-De-
pot-/Kontoführung)
Das Investmentdepot mit Konto flex wird online geführt. Es gelten die 
Regelungen in den Bedingungen für das Online-Banking für Depots 
und Konten. Schriftlich beauftragte Transaktionen (Kauf/Verkauf/Fond-
sumschichtung) sind – sofern nicht anders geregelt – kosten pflichtig 
möglich (siehe „Transaktionsentgelte und sonstige Entgelte“).

Preismodell Depotführungsentgelt in Euro pro Quartal
flex basic 5,00 Euro
flex select 9,00 Euro
flex standard 12,00 Euro
flex premium 17,00 Euro

Preismodell „flex basic“ 5,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex basic“ be-
inhaltet aus schließlich eine Depotposition. 
Die Verwahrung von Fondsanteilen zum Ansparen von vermögenswirk-
samen Leistungen (auch die hieraus entstehenden freien Anteile) ist im 
Preismodell „flex basic“ nicht möglich. 

Preismodell „flex select“ 9,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex select“ be-
inhaltet maximal zwei Depotpositionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „flex standard“ 12,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex standard“ 
beinhaltet bis zu 99 Depot positionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „flex premium“ 17,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex premium“ 
beinhaltet bis zu 99 Depot positionen. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen sind in diesem Preismodell ink-
lusive.
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

(Investmentdepot mit Konto flex als Abwicklungskonto und Online-De-
pot-/Kontoführung)
Das Investmentdepot mit Konto flex wird online geführt. Es gelten die 
Regelungen in den Bedingungen für das Online-Banking für Depots 
und Konten. Schriftlich beauftragte Transaktionen (Kauf/Verkauf/Fond-
sumschichtung) sind – sofern nicht anders geregelt – kosten pflichtig 
möglich (siehe „Transaktionsentgelte und sonstige Entgelte“).

Preismodell Depotführungsentgelt in Euro pro Quartal
flex basic 6,25 Euro
flex select 10,00 Euro
flex standard 13,25 Euro
flex premium 18,75 Euro

Preismodell „flex basic“ 6,25 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex basic“ be-
inhaltet aus schließlich eine Depotposition. 
Die Verwahrung von Fondsanteilen zum Ansparen von vermögenswirk-
samen Leistungen (auch die hieraus entstehenden freien Anteile) ist im 
Preismodell „flex basic“ nicht möglich. 

Preismodell „flex select“ 10,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex select“ be-
inhaltet maximal zwei Depotpositionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „flex standard“ 13,25 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex standard“ 
beinhaltet bis zu 99 Depot positionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „flex premium“ 18,75 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „flex premium“ 
beinhaltet bis zu 99 Depot positionen. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen sind in diesem Preismodell ink-
lusive.
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Depot und Konten
Im Preis- und Leistungsverzeichnis werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu



2 Depotführungsentgelt 
für das Investmentdepot 
ohne Konto flex

(Investmentdepot ohne Konto/für Depoteröffnungen bis zum 31.12.2009 
und Online-Depotführung)
Das Investmentdepot wird online geführt. Es gelten die Regelungen 
in den Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen  (Kauf/Verkauf/Fondsumschich-
tung) sind – sofern nicht anders geregelt – kosten pflichtig möglich 
(siehe „Transaktionsentgelte und sonstige Entgelte“).

Preismodell Depotführungsentgelt in Euro pro Quartal
mit Online- 

Transaktion (Trading)
ohne Online- 

Transaktion (Service)
select 9,00 Euro 14,00 Euro
standard 12,00 Euro 17,00 Euro

Preismodell „select Trading“ 9,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „select Trading“ 
beinhaltet maximal zwei Depotpositionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „select Service“ 14,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „select Service“ 
beinhaltet maximal zwei Depotpositionen. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen sind in diesem Preismodell ink-
lusive.
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „standard Trading“ 12,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „standard Trad-
ing“ beinhaltet bis zu 99 Depotpositionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „standard Service“ 17,00 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „standard Ser-
vice“ beinhaltet bis zu 99 Depotpositionen. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen sind in diesem Preismodell ink-
lusive.
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

(Investmentdepot ohne Konto/für Depoteröffnungen bis zum 31.12.2009 
und Online-Depotführung)
Das Investmentdepot wird online geführt. Es gelten die Regelungen 
in den Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen  (Kauf/Verkauf/Fondsumschich-
tung) sind – sofern nicht anders geregelt – kosten pflichtig möglich 
(siehe „Transaktionsentgelte und sonstige Entgelte“).

Preismodell Depotführungsentgelt in Euro pro Quartal
mit Online- 

Transaktion (Trading)
ohne Online- 

Transaktion (Service)
select 11,25 Euro 16,25 Euro
standard 13,25 Euro 18,75 Euro

Preismodell „select Trading“ 11,25 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „select Trading“ 
beinhaltet maximal zwei Depotpositionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „select Service“ 16,25 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „select Service“ 
beinhaltet maximal zwei Depotpositionen. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen sind in diesem Preismodell ink-
lusive.
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „standard Trading“ 13,25 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „standard Trad-
ing“ beinhaltet bis zu 99 Depotpositionen. 
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Preismodell „standard Service“ 18,75 Euro
Das Preis- und Leistungsspektrum für das Preismodell „standard Ser-
vice“ beinhaltet bis zu 99 Depotpositionen. 
Schriftlich beauftragte Transaktionen sind in diesem Preismodell ink-
lusive.
Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von 
vermögenswirk samen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, 
wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe “VL-Vertragsentgelt”) zusätzlich zu 
dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet. 

Absatz/Punkt Bisher Neu



FNZ Bank AG

www.fnz.de

Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten
Im Preis- und Leistungsverzeichnis werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu

I. Preise/Abrechnungsmo-
dalitäten

Verwahrentgelt (für Konto 
flex und ggf. Tagesgeld-
konto)

1b Verwahrentgelt (für Konto flex und ggf. Tagesgeldkonto)4

für die sichere Verwahrung von Guthaben von  
mehr als 10.000,00 Euro (Freibetrag) nach Ablauf  
des 30. Tags (kostenfreier Zeitraum)

0,5 % p. a. 
(unter Berück-
sichtigung von 
Freibetrag und 

 kostenfreiem 
Zeitraum)

Text zu 1b entfällt komplett

Abrechnungsmodalität 2 Abrechnungsmodalitäten
Das Verwahrentgelt wird erhoben, sofern länger als 30 Tage nach 
Gutschrift des Geldeingangs auf dem Konto flex/Tagesgeldkonto der 
Freibetrag von 10.000,00 Euro überschritten wird. Die Berechnung 
des Verwahrentgelts erfolgt auf Grundlage des täglich ermittelten Ta-
gesendsaldos des Guthabens. In den Tagesendsaldo gehen alle bis 
zum Ende des jeweiligen Tages entsprechend der Regelungen zur 
Wertstellung valutierten Kontobewegungen ein. Der Monat wird hier-
bei zu 30 Tagen und das Ka lenderjahr zu 360 Tagen gerechnet. Die 
Abrechnung des Verwahrentgelts für das Konto flex erfolgt pro Quartal. 
Die Abrechnung des Verwahrentgelts für das Tagesgeldkonto erfolgt 
pro Kalenderhalbjahr. Die Belastung des Verwahrentgelts erfolgt auf 
dem Konto flex.
Sofern auf dem Konto flex eine Sperre und/oder kein ausreichendes 
Guthaben/dispositiver Saldo vorhanden ist, behält sich die FNZ Bank 
das Recht vor, das Verwahrentgelt und sonstige Entgelte von der vor-
liegenden externen Bankverbindung einzuziehen oder per Rechnungs-
stellung zu erheben.

2 Abrechnungsmodalitäten
Alle sonstigen Entgelte werden über das Konto flex abgerechnet. 
Sofern auf dem Konto flex eine Sperre und/oder kein ausreichendes 
Guthaben/dispositiver Saldo vorhanden ist, behält sich die FNZ Bank 
das Recht vor, die sonstigen Entgelte von der vorliegenden externen 
Bankverbindung einzuziehen oder per Rechnungsstellung zu erheben.


